
Pflegebedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) sind Personen 
für die der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen (MDK) Pflegegrade 
zugeordnet hat, diese erhalten Leistungen aus der Pflegeversicherung.
Es bestehen 5 Pflegegrade. 

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Sie sind sorgfältig zusammengestellt.  
Für den Inhalt können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und 
neues Begutachtungsverfahren

Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen  
gemessen (die Bereiche haben eine unterschiedliche Gewichtung).

 Mobilität
 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
 Selbstversorgung (Körperpflege, Ernährung, etc.)
 Umgang mit krankheitsspezifischen/therapiebedingten Anforderungen
 Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte

Wichtig bei der Eingruppierung in einen Pflegegrad ist, 
wie selbständig ein Mensch ohne Hilfe und Unterstützung 
von anderen sein Leben führen kann.

In jedem Bereich werden  
je nach Stärke der Be- 
einträchtigung Punkte  
vergeben. Die Gesamt-
punktzahl entscheidet über 
den Pflegegrad. Je höher 
der Pflegegrad umso ein- 
geschränkter ist die per-
sönliche Selbständigkeit.

Die Leistungen für häusliche (ambulante) Pflege werden in 
Pflegesachleistungen und Pflegegeld unterschieden.

Die Leistungen der Tages- 
und Nachtpflege können 
neben der ambulanten  
Pflegesachleistung/bzw. 
dem Pflegegeld in vollem 
Umfang in Anspruch ge- 
nommen werden.

Pflegegeld: Geldleistung für selbst beschaffte Pflegehilfen.

Pflegesachleistungen: Kostenersatz für Leistungen,  
die durch anerkannte Pflegedienste erbracht werden.

Kombinationsleistung: Pflegegeld und Pflegesachleistungen sind  
kombinierbar, d.h. nicht ausgeschöpfte Pflegesachleistungen werden  
dann prozentual als Pflegegeld ausbezahlt. 

Entlastungsleistungen: Monatlich steht ein Betrag von 125,- € für  
nachgewiesene Entlastung zur Verfügung. Wird der Betrag nicht in Anspruch 
genommen, kann er auf das Folgejahr übertragen werden.

SGB XI Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

§45 Entlastungsleistungen
125 €

(verwendbar auch 
als Sachleistung)

125 € 125 € 125 € 125 €
monatlich  
(Anhäufung 
möglich)

§37 Pflegegeld 316 € 545 € 728 € 901 € monatlich

§36 Sachleistung für häusliche Pflege 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € monatlich

§41 Sachleistung für Tagespflege* 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € monatlich

§39 Verhinderungspflege 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € jährlich

§42 Kurzzeitpflege 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € jährlich

§40 Wohnanpassung 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € pro Maßnahme

Leistungsbeträge im ambulanten Bereich
Die Leistungen der Tages- und Nachtpflege können neben der 
ambulanten Pflegesachleistung/bzw. dem Pflegegeld in vollem 
Umfang in Anspruch genommen werden.

*



Leistungsbeiträge in Euro Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

§43 bei stationärer Pflege 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

Leistungsbeträge im stationären Bereich (monatlich)

Wir sind gerne für Sie da!

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Aalen e.V.
Pflege- und Demenzberatungsstelle
Bischof-Fischer-Straße 119
73430 Aalen

Telefon: (0 73 61) 951 - 290
Telefax: (0 73 61) 951 - 280
E-Mail: demenzberatung@drk-aalen.de
www.drk-aalen.de

Sie wünschen weitere Informationen?

Während mehrtägiger Verhinderungspflege und während Kurzzeitpflege wird noch 50 % des Pflegegelds weitergezahlt. 
Am ersten und letzten Tag wird das Pflegegeld voll gezahlt. (z. B. wird bei 16 Tagen Kurzzeitpflege für 14 Tage 50 % Pflegegeld gezahlt)

Flexibilität von Leistungen

DAS PFLEGE-
STÄRKUNGSGESETZ II
ab Januar 2017

Zahlen und Fakten – das Wichtigste im Überblick

Kurzzeitpflege: Leistung, welche an einen kurzzeitigen 
stationären Aufenthalt gebunden ist.

Verhinderungspflege: Kann für den stationären  
Aufenthalt, aber auch stundenweise zu Hause genutzt werden. 
Voraussetzung: Pflegegrad muss schon 6 Monate bestehen.

Umwandlung: 50% des Kurzzeitpflegebetrags können in 
stundenweise Verhinderungspflege umgewandelt werden.

1.612 E 
Kurzzeitpflegeleistung

806 1.612

1.612 E 
Verhinderungspflegeleistung


